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BUNDESKONGRESS SCHULSOZIALARBEIT − 
BILDUNG · CHANCEN · GERECHTIGKEIT 1
10.10.2019 − 11.10.2019

Der Bundeskongress Schulsozialarbeit 2019 des Kooperationsverbunds 
Schulsozialarbeit wird wird unter dem Motto „Bildung · Chancen · Gerech-
tigkeit“ zur Profilierung der Schulsozialarbeit beitragen. Fragen zur fachli-
chen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit können 
sich in allen drei Bausteinen „Bildung · Chancen · Gerechtigkeit“ wieder-
finden.

Der Bundeskongress Schulsozialarbeit bietet 400 Teilnehmer/innen Vor-
träge, Foren und Workshops zu gesellschaftspolitischen Fragen, Konzep-
ten, Handlungsansätzen und aktuellen Herausforderungen in der Schulso-
zialarbeit. Neben Inputs wird der Austausch zwischen den Fachkräften aus 
Praxis, Verbänden, Verwaltung, Lehre und Forschung ermöglicht.

Der Deutsche Verein veranstaltet den Bundeskongress Schulsozialarbeit 
2019 als Mitglied des Kooperationsverbund Schulsozialarbeit, gemeinsam 
mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, der Stadt 
Jena sowie dem Organisationsberatungsinstitut Thüringen – ORBIT. 

Zielgruppen
Fachkräfte aus Jugendhilfe und Schule, Verantwortliche bei Trägern, in der 
Verwaltung und Politik, Lehrende und Forschende der Sozialen Arbeit. 

ANMELDUNG BITTE BIS 
20.06.2019

VERANSTALTUNGSORT 
Montessorischule Jena – 
Staatliche Gemeinschaftsschule
Friedrich-Wolf-Straße 2, 07743 Jena

KONTAKT (fachliche Fragen)
Larissa Meinunger, Assessorin jur.,
Referentin Deutscher Verein
Telefon: 030 62980-320
meinunger@deutscher-verein.de

KONTAKT (organisatorische Fragen)
Bärbel Winter
Telefon: 030 62980-605
winter@deutscher-verein.de

Das ausführliche Programm mit Anmelde-
möglichkeit folgt in Kürze.

www.deutscher-verein.de/de/va-19-bundeskongress-schulsozialarbeit

Die Kosten für die Teilnahme am Kongress betragen 98,00 € 
(inklusive Essen und Getränke im Rahmen des Kongresses sowie der 
Teilnahme am Abend der Begegnung mit Abendbuffet; Getränke bei 
letzterem sind selbst zu zahlen). Übernachtungs- und Fahrtkosten 
können nicht erstattet werden.




